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     Landratsamt Rottal–Inn  

 

Landratsamt Rottal-Inn  Postfach 12 57  84342 Pfarrkirchen  Fachbereich: Wasserrecht 

COPLAN AG 
Generalplaner – Architekten – Ingenieure 
Frau Kurmis 
Hofmark 35 
84307 Eggenfelden 

 Ansprechpartner: Frau Denk-Bauer 

 Telefon: 08561 20-352 (Mo, Mi, Do) 

 Telefax: 08561 20-353 

 angela.denk-bauer@rottal-inn.de  

 Anschrift: Ringstraße 4-7, Gebäude 3 
84347 Pfarrkirchen 
 

 Zimmer Nr.: 318 

 Ihre Nachricht: 
Datum/Zeichen 

 

 Unser Zeichen: SG 42.3-1783 

 Pfarrkirchen, 30.06.2022 

Bodenschutzgesetze; 
Auskunft aus dem Altlastenkataster ABuDIS betreffend die Grundstücke mit den Fl.Nrn. 
1265, 1265/3, 1265/9, 1265/12, 1265/14 (Ortsteil Mitterhof), Gemarkung Hammersbach, 
Stadt Eggenfelden  
 
Sehr geehrte Frau Kurmis, 
 
zu Ihrer E-Mail vom 30.06.2022 der im Betreff genannten Angelegenheit wird folgendes mitge-
teilt: 
 
Die Grundstücke Fl.Nrn. 1265, 1265/3, 1265/9, 1265/12, 1265/14, Gemarkung Hammersbach, 
Stadt Eggenfelden, sind nicht im Altlastenkataster ABuDIS erfasst. 
Dem Landratsamt Rottal-Inn liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Anhaltspunkte für 
eine schädliche Bodenveränderung oder Altlasten auf den Flächen vor. 
 
Bei dem Altlastenkataster handelt es sich um ein behördeninternes, strukturiertes Flächeninfor-
mationssystem zur Erhebung von Daten über Altlasten, Altlastenverdachtsflächen sowie stoffli-
chen schädlichen Bodenveränderungen in Bayern. Eine Auskunft aus dem Bodenschutz- und 
Altlastenkataster kann immer nur den derzeitigen Kenntnisstand der Behörde wiedergeben. Es 
besteht daher immer ein Restrisiko, dass ein Grundstück durch bisher nicht bekannte Altlasten 
oder stoffliche Bodenveränderungen belastet ist. 
 
Sofern bei Aushubarbeiten eventuell verunreinigtes Bodenmaterial gefunden wird, wäre dies zu 
separieren und ordnungsgemäß zu entsorgen. Das Landratsamt Rottal-Inn, Fachbereich Was-
serrecht und das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, wären über den Fund zu informieren. Auf 
die Möglichkeit einer Aushubüberwachung durch entsprechend fachlich qualifiziertes Personal 
wird hingewiesen. 
 
Wir möchten Sie diesbezüglich auf das Formblatt auf unserer Homepage hinweisen. 
https://www.rottal-inn.de/umwelt-natur/boden-altlasten/anfragen-und-auskünfte-zum-altlasten-
verdacht/  
 
Die Anfrage ist kostenfrei. 
 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Denk-Bauer 
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